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Betreff:   
Änderung des Landesraumordnungsprogramms Niedersachsen (LROP) - Zweites 
Beteiligungsverfahren 
 
Sachverhalt: 
 
Die Niedersächsische Landesregierung beabsichtigt, das Landes-
Raumordnungsprogramm (LROP) fortzuschreiben und führt in der Zeit vom 
03.01.2022 – 31.01.2022 das zweite Beteiligungsverfahren durch. 
 
Im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens wurden die beabsichtigten 
Planänderungen im Februar 2021 im Bauausschuss aufgezeigt (siehe 
Sitzungsvorlage 017/2021) und im Ergebnis festgestellt, dass Auswirkungen auf die 
städtebaulichen Planungen der Gemeinde Sande durch die Änderungen des 
Landesraumordnungsprogrammes nicht zu erwarten sind, weshalb auf die Abgabe 
einer Stellungnahme verzichtet wurde.  
 
Inzwischen wurden auf der Grundlage der Stellungnahmen anderer Träger 
öffentlicher Belang zum ersten Entwurf ein zweiter Verordnungsentwurf zu den 
geplanten Änderungen des LROP mit einer Begründung der Änderungen und ein 
Umweltbericht ausgearbeitet. Der Gemeinde Sande wird nunmehr erneut die 
Möglichkeit gegeben, sich zu den vorgenommenen Änderungen Stellung zu 
beziehen. Die Unterlagen sind auf der Seite https://www.lrop-
online.de/2020/start.php einsehbar. 
 
Die Änderungen im Vergleich zum ersten Planentwurf des LROP betreffen neben 
redaktionellen Überarbeitungen und Klarstellungen zur Regelungsabsicht 
insbesondere 
 
o Abschnitt 3.1.2 „Natur und Landschaft“ (weitere Aktualisierung der 

Gebietskulisse der Vorranggebiete Biotopverbund sowie textliche Ergänzung 
zum landesweiten Biotopverbundkonzept im Niedersächsischen 
Landschaftsprogramm), 

o Abschnitt 3.1.4 „Entwicklung der Großschutzgebiete“ (Anpassung der 
zeichnerischen Darstellung und des Anhangs 3, um die Erweiterung der 
Entwicklungszone des geplanten UNESCO-Biosphärenreservats Drömling 
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nachzuvollziehen), 
o Abschnitt 3.1.5 „Kulturelles Sachgut, Kulturlandschaften" (u. a. Ergänzung des 

Alten Landes als Vorranggebiet kulturelles Sachgut), 
o Abschnitt 3.2.1 „Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei“ (u. a. 

Zielfestlegungen zu besonderen Waldstandorten und Einführung von 
Vorranggebieten Wald), 

o Abschnitt 3.2.2 „Rohstoffsicherung und Rohstoffgewinnung“ (Überarbeitung der 
o Änderungen der Festlegungen zu Vorranggebieten Rohstoffgewinnung der 

Rohstoffart Gips im Landkreis Göttingen, Ergänzung der Festlegungen zum 
Thema Ölschiefer), 

o Abschnitt 3.2.4 „Wassermanagement, Wasserversorgung, Küsten- und 
Hochwasserschutz“ (weitere Anpassung der Vorranggebiete, z. B. 
Herausnahme von Flächen, die von einem Wasserschutzgebiet überlagert 
werden), 

o Abschnitt 4.1.1 „Entwicklung der technischen Infrastruktur, Logistik“ (Festlegung 
des Standortes Uelzen als Vorranggebiet Güterverkehrszentrum), 

o Abschnitt 4.1.2 „Schienenverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, 
Fahrradverkehr“ (Anpassung der Bezeichnung einzelner Schienenstrecken in 
den Festlegungen und Festlegung des Planungsauftrages zur bedarfsgerechten 
Sicherung stillgelegter Strecken als Grundsatz der Raumordnung), 

o Abschnitt 4.1.4 „Schifffahrt, Häfen“ (Einfügen eines Planungsauftrags für die 
Regionalplanung), 

o Abschnitt 4.2.1 „Erneuerbare Energien“ (v. a. Überarbeitung zu den 
Festlegungen zur Windenergie an Land und im Küstenmeer sowie zu anderen 
erneuerbaren Energien, insbesondere der Photovoltaik), 

o Abschnitt 4.2.2 „Energieinfrastruktur“ (Anpassungen zu den Festlegungen zu 
Energieclustern, großtechnischen Energieanlagen zur Energieerzeugung, -
umwandlung und -speicherung, zu Gas-, Hoch- und Höchstspannungsleitungen 
und zum Netzausbau sowie zu Offshore-Netzanbindungen). 

 

Aus den Unterlagen wird ersichtlich, dass die vorgenommenen Änderungen weiterhin 
keine Auswirkungen auf die städtebaulichen Planungen der Gemeinde Sande 
entfalten, so dass auf die Abgabe einer Stellungnahme verzichtet werden kann. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Zur geplanten Änderung des Landesraumordnungsprogramms wird seitens der 
Gemeinde Sande im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens keine 
Stellungnahme abgegeben. 
 
  
  
   
Anlage: 
 
Öffentliche Bekanntmachung im Verfahren zur Änderung der LROP-VO; 
Beteiligungsverfahren 
 
 
 



 
 
 
 

Stamer   Eiklenborg 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
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